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RS OGH 1958/2/26 2Ob586/57
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 26.02.1958

Norm

EheG §49 A1g

Rechtssatz

Keine schwere Eheverfehlung, wenn die Ehefrau eine Auslandsreise unternimmt, um der im Hinblick auf ihr

Frauenleiden übermäßigen geschlechtlichen Inanspruchnahme durch den Ehemann auszuweichen.
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